
1. Das „Sondergebiet für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
- Windenergieanlagen“ (§ 11 Abs. 2 Satz 2 BauNVO) dient der 
Unterbringung von Anlagen, die der Nutzung von Windenergie 
dienen. Die Flächen, die nicht zweckentsprechend genutzt werden, 
bleiben landwirtschaftliche Nutzfläche oder Wald.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 2 u. § 11 Abs. 2 BauNVO)

2.  Im „Sondergebiet für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
- Windenergieanlagen“ (§ 11 Abs. 2 Satz 2 BauNVO) sind 
Windenergieanlagen zulässig.  Anlagen, die der Wartung und dem 
Betrieb der Windenergieanlagen, der Anbindung des Windparks an 
das Energienetz oder der Speicherung der Energie dienen, sowie 
Anlagen, die der Land- und Forstwirtschaft dienen, soweit diese nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB privilegiert wären, sind ausnahmsweise 
zulässig. (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

3. Die zulässige Grundfläche (GR) je Windenergieanlage (WEA) 
beträgt maximal 725 m².
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 u. § 19 Abs. 4 BauNVO)

4. Zusätzlich zur zulässigen Grundfläche je Windenergieanlage 
(WEA) ist die Überbauung von maximal 2.000 m² je WEA für die 
Anlage von Kranaufstellflächen zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 u. § 19 Abs. 4 BauNVO)

5.  Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind insgesamt 
maximal 55.500 m² Grundflächen (GR) für die Zuwegungen zu den 
einzelnen WEA zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. § 16 Abs. 2 
u. § 19 Abs. 4 BauNVO)

6. Die Gesamthöhe einer Windenergieanlage (WEA) darf im 
Plangebiet 270 m über dem jeweiligen Höhenbezug nicht 
überschreiten. Die Höhe von Nebenanlagen wird im Plangebiet auf 
eine Gesamthöhe von jeweils maximal 15 m begrenzt.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 u. 18 BauNVO)

7.  Im Plangebiet ist ein Vortreten durch die Rotorblätter über die 
Baugrenzen zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

8.  Die in der Planzeichnung als „Fläche mit einem Geh-, Fahr und 
Leitungsrecht“ festgesetzten Wege werden jeweils mit einem Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Betreiber der 
Windenergieanlagen belastet. (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

9.  Befestigung von Kranstellflächen und Zufahrten sind nur in 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Befestigungen 
wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen sowie 
Betonierung sind unzulässig. (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

10.  Die Befeuerung der WEA innerhalb des Baugebiets ist 
hinsichtlich Farbe, Leuchtstärke und Leuchttakt zu synchronisieren. 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

11.  Für Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in 
Natur und Landschaft werden Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt 
(§1a Abs. 3 BauGB). Diese Maßnahmen werden den Eingriffsflächen 
zugeordnet. (§ 135a Abs. 2 Satz 1 BauGB)

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

11.  Innerhalb des Geltungsbereiches sind WEA mit einem Gittermast 
unzulässig. (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 9 Nr. 1 BbgBO, § 87 
Abs. 1 Nr. 1 BbgBO)

12. Die Abstandsfläche der Windenergieanlagen entspricht der 
Projektionsfläche des Rotors.
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 2 BbgBO)

Nachrichtlich

Für die Errichtung von Windkraftanlagen, die eine Höhe von 100 m 
über Grund überschreiten, ist die luftrechtliche Zustimmung gemäß
§ 14 Abs. 1 LuftVG in jedem Falle zwingend erforderlich.

Für das in der Planzeichnung dargestellte „Bergwerksfeld 
Boossen/Sieversdorf 1“ ist ein Baubeschränkungsgebiet gem. §§ 107 
bis 109 BBergG festgesetzt. Konkrete Baumaßnahmen innerhalb von 
Baubeschränkungsgebieten bedürfen gem. § 108 BBergG der 
Zustimmung des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg.

Hinweise

Der naturschutzrechtliche Ausgleich für die Eingriffe in die Umwelt 
wird gem. § 1a Abs. 3 BauGB durch vertragliche Vereinbarungen 
nach § 11 BauGB auf von der Stadt oder dem Vorhabenträger 
bereitgestellten Flächen sichergestellt. (§ 9 Abs. 1a BauGB)

Baumaßnahmen auf den Flächen im Plangebiet sind nur zulässig, 
wenn sichergestellt ist, dass Bodenbrüter, Reptilien oder andere 
unter die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG fallende Arten nicht 
beeinträchtigt werden.

Die geplanten WEA der Standorte WEA 2 bis 6 sind mit einem 
dunklen und matten Anstrich in den untersten 15 m des Turmfußes 
zu versehen, um eine erhebliche Gefährdung durch Mastanflüge für 
die Arten Grauammer und Neuntöter zu vermeiden. Möglich ist auch 
ein gemusterter Anstrich, wenn dieser dunkler als die 
Turmgrundfarbe ist und die Zwischenräume zwischen den 
Mustersegmenten (z. B. Punktwolken, diagonale Streifen, 
Vogelsilhouetten) handbreite Abstände erst ab einer Höhe von 14 m 
überschreiten.

Bauvorbereitende Maßnahmen und alle Baumaßnahmen sind 
außerhalb der Aktivitätszeiten der Zauneidechsen und außerhalb 
potentieller Winterquartiere durchzuführen. Bauvorbereitende 
Maßnahmen und alle Baumaßnahmen sind demnach außerhalb des 
Zeitraums von Anfang März bis Anfang November und außerhalb 
potentieller Winterquartiere durchzuführen (Bauzeitenbeschränkung). 
Potentielle Winterquartiere sind im Bereich von dauerhaft genutzten 
Lebensräumen, insbesondere im Bereich von Totholz- und 
Stein-haufen, zu erwarten. Schmale Saumstreifen von unter 2 m 
Breite entlang von Wegen sind dabei nicht als dauerhaft nutzbare 
Lebensräume zu werten. Sollten Bauarbeiten und bauvorbereitende 
Maßnahmen im Bereich von nachgewiesenen Zauneidechsen- 
lebensräumen außerhalb des Zeitraumes der 
Bauzeitenbeschränkung notwendig sein, ist der Baubereich durch 
einen geeigneten Folienschutzzaun zu sichern. Die Errichtung des 
Schutzzaunes muss vor Beginn der Aktivitätszeit der Zauneidechsen 
abgeschlossen und bis zum Ende der Baumaßnahmen wirksam sein. 
Fortwährend ist der Schutzzaun auf Standsicherheit und 
Funktionsfähigkeit zu kontrollieren. Die Maßnahmen sind unter 
fachgutachterlicher Begleitung umzusetzen und zu dokumentieren. 
Die Umsetzung der Maßnahme ist mit der zuständigen Fachbehörde 
abzustimmen.

Da von einer signifikanten Erhöhung des Schlagrisikos auszugehen 
ist, sind in den Sommermonaten die geplanten WEA der Standorte 
WEA 1, 3, 4 und 7 zwischen dem 15.07. und dem 15.09. bei 
Windgeschwindigkeiten in Gondelhöhe niedriger als 5 m/s, eine 
Stunde vor Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang, 
bei Temperaturen ≥ 10 °C und keinem Niederschlag im Windpark 
abzuschalten (MUGV 2010).

Alle bauvorbereitenden Maßnahmen und alle Baumaßnahmen sind 
ausschließlich außerhalb der Brutzeit der im Plangebiet vorkommen- 
den Brutvögel durchzuführen. Baumaßnahmen sind in der Zeit vom 
20.02. bis 31.08. unzulässig. Im Speziellen ist die Bauzeit der 
geplanten WEA 1 sowie der Feuerwehrzufahrt zu WEA 4 während 
der Brutzeit des Mäusebussards vom 01.03. bis 15.11. (ABBO 2001) 
auszusetzen. Bei Baubeginn vor Brutbeginn ist es möglich, die 
Bautätigkeit fortzuführen, sofern die Arbeiten ohne Unterbrechungen 
weiterlaufen (Alternative Bauzeitenbeschränkung). Sollten längere 
Bauunterbrechungen auftreten, muss durch geeignete Maßnahmen 
ausgeschlossen werden, dass sich innerhalb der Bauflächen 
Brutvögel ansiedeln (z. B. Installation von Flatterband). Vor 
Wiederaufnahme der Bautätigkeit sind die Flächen hinsichtlich einer 
Besiedlung zu kontrollieren (ökologische Baubegleitung). Diese 
Regelung gilt nicht für die Anlage der WEA 1 der Feuerwehrzufahrt in 
einem Radius von 250 m um den bekannten Standort des 
Mäusebussardhorstes. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine 
ökologische Baubegleitung zu leiten und zu dokumentieren.

Die WEA 4 und 7 werden ab dem Zeitpunkt der Ernte von 
Feldfrüchten sowie beim Pflügen in einem Umkreis von 300 m um die 
Turmaußenkanten am Turmfuß der WEA 4 und 7 und für die drei 
darauffolgenden Tage abgeschaltet. Eine Abschaltung erfolgt in den 
Monaten April bis Oktober von Beginn der morgendlichen 
bürgerlichen Dämmerung bis zum Ende der abendlichen bürgerlichen 
Dämmerung ab dem jeweiligen Beginn der Feldbearbeitung. (Dies 
betrifft den Feldblock DE-BBLI1867426372 aus 2022). Zwischen dem 
Anlagen- betreiber und den jeweiligen Bewirtschaftern werden 
Verträge abgeschlossen, die die Regelung der 
Vermeidungsmaßnahme sichert. Dabei wird der Bewirtschafter 
aufgefordert, frühestmöglich, Kontakt mit der Leitwarte des 
Betriebsführers aufzunehmen (via Mail, SMS, Anruf, etc…) und die zu
bewirtschaftenden Schläge anzugeben. Daraufhin schaltet der 
Betriebsführer dann in den entsprechenden Modus und dokumentiert.

Die Kranstellflächen und die Bereiche um die Mastfüße aller WEA im 
Geltungsbereich sollen unattraktiv für Kleinsäuger und damit für 
Greif- vögel gestaltet werden. Neben der Schotterung der 
Kranstellflächen erfolgt auch eine Schotterung der Freiflächen um die 
Mastfüße. Die Bewirtschaftung hat bis an die Kranstellflächen zu 
erfolgen. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass sich keine 
Saumstreifen mit Gras- und Krautfluren entwickeln. Sukzessiv 
aufkommende Vegetation ist nach Bedarf mindestens drei Mal 
jährlich zu beseitigen. Das Mahdgut ist unmittelbar zu entfernen.

Die WEA 1 ist während der Brutzeit des Mäusebussards für den 
Zeitraum vom 21. Februar bis zum 30. April von Anfang der 
morgendlichen bürgerlichen Dämmerung bis zum Ende der 
abendlichen bürgerlichen Dämmerung abzuschalten. In der Zeit vom 
10. März (Beginn der Brutplatzbesetzung) und dem 30. April (Ende 
der späten Eiablage) erfolgt eine fachgutachterliche Kontrolle des 
bekannten Horstes südlich der WEA 1 nach fachlichen Methoden- 
standards. Die Betriebsabschaltung der WEA 1 für das untersuchte 
Brutjahr (frühestens ab dem 1. Mai) kann unterbleiben, sobald der 
fachgutachterliche Nachweis erbracht wurde, dass der bekannte 
Brutplatz des Mäusebussards südlich der WEA 1 nicht besetzt ist. Bei 
Horstbesetzung wird die Abschaltung bis zum 21. August des 
Brutjahres (gemäß MLUL 2018c) von Beginn der morgendlichen 
bürgerlichen Dämmerung bis zum Ende der abendlichen bürgerlichen 
Dämmerung fortgesetzt. Die Abschaltung ist nicht erforderlich bei 
Windgeschwindigkeiten ab 8 m/s auf Nabenhöhe oder Niederschlag 
ab 2 mm/h oder Temperaturen unter 0 Grad Celsius oder über 30 
Grad Celsius. Maßgeblich ist der jeweils vorangegangene 
10-Minuten- Mittelwert. Die vorgenannten Parameter sind zu 
dokumentieren und der Genehmigungsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. Wird durch eine den Maßgaben entsprechende 
Kartierung über einen Zeitraum von zwei Brutperioden nachgewiesen,
dass es im Bereich des bekannten Horstes zu keiner Brut eines 
Mäusebussards gekommen ist, entfällt die brutzeitbedingte 
Abschaltung der WEA 1. Es liegt dann keine nach Niststättenerlass 
(MLUL 2018c) zu schützende Fortpflanzungs- und Ruhestätte mehr 
vor.

Unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahmen sind die zu rodenden 
Gehölzflächen erneut auf das Vorhandensein von Höhen‐ oder 
Quartierbäumen zu untersuchen. Bei Vorhandensein sind die 
relevanten Stammabschnitte der zur Fällung vorgesehenen Höhlen‐ 
oder Quartierbäume unter fachgutachterlicher Begleitung zu sichern 
und im angrenzenden Bestand zu installieren. Der Nachweis der 
Gewährleistung der dauerhaften Sicherung zur Funktionskontrolle ist 
der zuständigen Fachbehörde vorzulegen.

Bei der Planung der Feuerwehrumfahrung ist mit Mindestabstand von 
2m zum Nest der hügelbauenden Waldameise südlich des 
Standortes WEA 1 einzuplanen. Zusätzlich ist eine Vorrichtung zum 
Schutz des Nestes zu errichten (z. B. Einzäunung mit Bauzaun oder 
Umgrenzung mit Holzpfosten und Flatterband). Die 
Schutzmaßnahme muss bis zum Abschluss der Bauarbeiten für die 
Feuerwehrumfahrung wirksam sein.

Als Ausgleich für den Verlust von Feldlerchenrevieren sind als 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme insgesamt fünf Feldlerchen- 
fenster anzulegen. Es handelt sich dabei um ca. 20 m² große, nicht 
eingesähte Fehlstellen im Acker. Diese Fenster sind auf einer 
Agrarfläche von mindestens 2,5 ha (max. 2 Fenster je Hektar) mit 
einem Abstand von mindestens 60 m zu Waldkanten oder Gehölzen 
anzulegen. Zudem sollten sie nicht direkt neben Fahrgassen oder im 
Randbereich von Straßen bzw. Wegen verortet sein. Die Maßnahme 
muss vor Beginn der Bauarbeiten realisiert bzw. wirksam sein.
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1. Das „Sondergebiet für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
- Windenergieanlagen“ (§ 11 Abs. 2 Satz 2 BauNVO) dient der 
Unterbringung von Anlagen, die der Nutzung von Windenergie 
dienen. Die Flächen, die nicht zweckentsprechend genutzt werden, 
bleiben landwirtschaftliche Nutzfläche oder Wald.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 2 u. § 11 Abs. 2 BauNVO)

2.  Im „Sondergebiet für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
- Windenergieanlagen“ (§ 11 Abs. 2 Satz 2 BauNVO) sind 
Windenergieanlagen zulässig.  Anlagen, die der Wartung und dem 
Betrieb der Windenergieanlagen, der Anbindung des Windparks an 
das Energienetz oder der Speicherung der Energie dienen, sowie 
Anlagen, die der Land- und Forstwirtschaft dienen, soweit diese nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB privilegiert wären, sind ausnahmsweise 
zulässig. (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

3. Die zulässige Grundfläche (GR) je Windenergieanlage (WEA) 
beträgt maximal 725 m².
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 u. § 19 Abs. 4 BauNVO)

4. Zusätzlich zur zulässigen Grundfläche je Windenergieanlage 
(WEA) ist die Überbauung von maximal 2.000 m² je WEA für die 
Anlage von Kranaufstellflächen zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 u. § 19 Abs. 4 BauNVO)

5.  Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind insgesamt 
maximal 55.500 m² Grundflächen (GR) für die Zuwegungen zu den 
einzelnen WEA zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. § 16 Abs. 2 
u. § 19 Abs. 4 BauNVO)

6. Die Gesamthöhe einer Windenergieanlage (WEA) darf im 
Plangebiet 270 m über dem jeweiligen Höhenbezug nicht 
überschreiten. Die Höhe von Nebenanlagen wird im Plangebiet auf 
eine Gesamthöhe von jeweils maximal 15 m begrenzt.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 u. 18 BauNVO)

7.  Im Plangebiet ist ein Vortreten durch die Rotorblätter über die 
Baugrenzen zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

8.  Die in der Planzeichnung als „Fläche mit einem Geh-, Fahr und 
Leitungsrecht“ festgesetzten Wege werden jeweils mit einem Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Betreiber der 
Windenergieanlagen belastet. (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

9.  Befestigung von Kranstellflächen und Zufahrten sind nur in 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Befestigungen 
wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen sowie 
Betonierung sind unzulässig. (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

10.  Die Befeuerung der WEA innerhalb des Baugebiets ist 
hinsichtlich Farbe, Leuchtstärke und Leuchttakt zu synchronisieren. 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

11.  Für Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in 
Natur und Landschaft werden Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt 
(§1a Abs. 3 BauGB). Diese Maßnahmen werden den Eingriffsflächen 
zugeordnet. (§ 135a Abs. 2 Satz 1 BauGB)

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

11.  Innerhalb des Geltungsbereiches sind WEA mit einem Gittermast 
unzulässig. (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 9 Nr. 1 BbgBO, § 87 
Abs. 1 Nr. 1 BbgBO)

12. Die Abstandsfläche der Windenergieanlagen entspricht der 
Projektionsfläche des Rotors.
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 2 BbgBO)

Nachrichtlich

Für die Errichtung von Windkraftanlagen, die eine Höhe von 100 m 
über Grund überschreiten, ist die luftrechtliche Zustimmung gemäß
§ 14 Abs. 1 LuftVG in jedem Falle zwingend erforderlich.

Für das in der Planzeichnung dargestellte „Bergwerksfeld 
Boossen/Sieversdorf 1“ ist ein Baubeschränkungsgebiet gem. §§ 107 
bis 109 BBergG festgesetzt. Konkrete Baumaßnahmen innerhalb von 
Baubeschränkungsgebieten bedürfen gem. § 108 BBergG der 
Zustimmung des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg.

Hinweise

Der naturschutzrechtliche Ausgleich für die Eingriffe in die Umwelt 
wird gem. § 1a Abs. 3 BauGB durch vertragliche Vereinbarungen 
nach § 11 BauGB auf von der Stadt oder dem Vorhabenträger 
bereitgestellten Flächen sichergestellt. (§ 9 Abs. 1a BauGB)

Baumaßnahmen auf den Flächen im Plangebiet sind nur zulässig, 
wenn sichergestellt ist, dass Bodenbrüter, Reptilien oder andere 
unter die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG fallende Arten nicht 
beeinträchtigt werden.

Die geplanten WEA der Standorte WEA 2 bis 6 sind mit einem 
dunklen und matten Anstrich in den untersten 15 m des Turmfußes 
zu versehen, um eine erhebliche Gefährdung durch Mastanflüge für 
die Arten Grauammer und Neuntöter zu vermeiden. Möglich ist auch 
ein gemusterter Anstrich, wenn dieser dunkler als die 
Turmgrundfarbe ist und die Zwischenräume zwischen den 
Mustersegmenten (z. B. Punktwolken, diagonale Streifen, 
Vogelsilhouetten) handbreite Abstände erst ab einer Höhe von 14 m 
überschreiten.

Bauvorbereitende Maßnahmen und alle Baumaßnahmen sind 
außerhalb der Aktivitätszeiten der Zauneidechsen und außerhalb 
potentieller Winterquartiere durchzuführen. Bauvorbereitende 
Maßnahmen und alle Baumaßnahmen sind demnach außerhalb des 
Zeitraums von Anfang März bis Anfang November und außerhalb 
potentieller Winterquartiere durchzuführen (Bauzeitenbeschränkung). 
Potentielle Winterquartiere sind im Bereich von dauerhaft genutzten 
Lebensräumen, insbesondere im Bereich von Totholz- und 
Stein-haufen, zu erwarten. Schmale Saumstreifen von unter 2 m 
Breite entlang von Wegen sind dabei nicht als dauerhaft nutzbare 
Lebensräume zu werten. Sollten Bauarbeiten und bauvorbereitende 
Maßnahmen im Bereich von nachgewiesenen Zauneidechsen- 
lebensräumen außerhalb des Zeitraumes der 
Bauzeitenbeschränkung notwendig sein, ist der Baubereich durch 
einen geeigneten Folienschutzzaun zu sichern. Die Errichtung des 
Schutzzaunes muss vor Beginn der Aktivitätszeit der Zauneidechsen 
abgeschlossen und bis zum Ende der Baumaßnahmen wirksam sein. 
Fortwährend ist der Schutzzaun auf Standsicherheit und 
Funktionsfähigkeit zu kontrollieren. Die Maßnahmen sind unter 
fachgutachterlicher Begleitung umzusetzen und zu dokumentieren. 
Die Umsetzung der Maßnahme ist mit der zuständigen Fachbehörde 
abzustimmen.

Da von einer signifikanten Erhöhung des Schlagrisikos auszugehen 
ist, sind in den Sommermonaten die geplanten WEA der Standorte 
WEA 1, 3, 4 und 7 zwischen dem 15.07. und dem 15.09. bei 
Windgeschwindigkeiten in Gondelhöhe niedriger als 5 m/s, eine 
Stunde vor Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang, 
bei Temperaturen ≥ 10 °C und keinem Niederschlag im Windpark 
abzuschalten (MUGV 2010).

Alle bauvorbereitenden Maßnahmen und alle Baumaßnahmen sind 
ausschließlich außerhalb der Brutzeit der im Plangebiet vorkommen- 
den Brutvögel durchzuführen. Baumaßnahmen sind in der Zeit vom 
20.02. bis 31.08. unzulässig. Im Speziellen ist die Bauzeit der 
geplanten WEA 1 sowie der Feuerwehrzufahrt zu WEA 4 während 
der Brutzeit des Mäusebussards vom 01.03. bis 15.11. (ABBO 2001) 
auszusetzen. Bei Baubeginn vor Brutbeginn ist es möglich, die 
Bautätigkeit fortzuführen, sofern die Arbeiten ohne Unterbrechungen 
weiterlaufen (Alternative Bauzeitenbeschränkung). Sollten längere 
Bauunterbrechungen auftreten, muss durch geeignete Maßnahmen 
ausgeschlossen werden, dass sich innerhalb der Bauflächen 
Brutvögel ansiedeln (z. B. Installation von Flatterband). Vor 
Wiederaufnahme der Bautätigkeit sind die Flächen hinsichtlich einer 
Besiedlung zu kontrollieren (ökologische Baubegleitung). Diese 
Regelung gilt nicht für die Anlage der WEA 1 der Feuerwehrzufahrt in 
einem Radius von 250 m um den bekannten Standort des 
Mäusebussardhorstes. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine 
ökologische Baubegleitung zu leiten und zu dokumentieren.

Die WEA 4 und 7 werden ab dem Zeitpunkt der Ernte von 
Feldfrüchten sowie beim Pflügen in einem Umkreis von 300 m um die 
Turmaußenkanten am Turmfuß der WEA 4 und 7 und für die drei 
darauffolgenden Tage abgeschaltet. Eine Abschaltung erfolgt in den 
Monaten April bis Oktober von Beginn der morgendlichen 
bürgerlichen Dämmerung bis zum Ende der abendlichen bürgerlichen 
Dämmerung ab dem jeweiligen Beginn der Feldbearbeitung. (Dies 
betrifft den Feldblock DE-BBLI1867426372 aus 2022). Zwischen dem 
Anlagen- betreiber und den jeweiligen Bewirtschaftern werden 
Verträge abgeschlossen, die die Regelung der 
Vermeidungsmaßnahme sichert. Dabei wird der Bewirtschafter 
aufgefordert, frühestmöglich, Kontakt mit der Leitwarte des 
Betriebsführers aufzunehmen (via Mail, SMS, Anruf, etc…) und die zu
bewirtschaftenden Schläge anzugeben. Daraufhin schaltet der 
Betriebsführer dann in den entsprechenden Modus und dokumentiert.

Die Kranstellflächen und die Bereiche um die Mastfüße aller WEA im 
Geltungsbereich sollen unattraktiv für Kleinsäuger und damit für 
Greif- vögel gestaltet werden. Neben der Schotterung der 
Kranstellflächen erfolgt auch eine Schotterung der Freiflächen um die 
Mastfüße. Die Bewirtschaftung hat bis an die Kranstellflächen zu 
erfolgen. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass sich keine 
Saumstreifen mit Gras- und Krautfluren entwickeln. Sukzessiv 
aufkommende Vegetation ist nach Bedarf mindestens drei Mal 
jährlich zu beseitigen. Das Mahdgut ist unmittelbar zu entfernen.

Die WEA 1 ist während der Brutzeit des Mäusebussards für den 
Zeitraum vom 21. Februar bis zum 30. April von Anfang der 
morgendlichen bürgerlichen Dämmerung bis zum Ende der 
abendlichen bürgerlichen Dämmerung abzuschalten. In der Zeit vom 
10. März (Beginn der Brutplatzbesetzung) und dem 30. April (Ende 
der späten Eiablage) erfolgt eine fachgutachterliche Kontrolle des 
bekannten Horstes südlich der WEA 1 nach fachlichen Methoden- 
standards. Die Betriebsabschaltung der WEA 1 für das untersuchte 
Brutjahr (frühestens ab dem 1. Mai) kann unterbleiben, sobald der 
fachgutachterliche Nachweis erbracht wurde, dass der bekannte 
Brutplatz des Mäusebussards südlich der WEA 1 nicht besetzt ist. Bei 
Horstbesetzung wird die Abschaltung bis zum 21. August des 
Brutjahres (gemäß MLUL 2018c) von Beginn der morgendlichen 
bürgerlichen Dämmerung bis zum Ende der abendlichen bürgerlichen 
Dämmerung fortgesetzt. Die Abschaltung ist nicht erforderlich bei 
Windgeschwindigkeiten ab 8 m/s auf Nabenhöhe oder Niederschlag 
ab 2 mm/h oder Temperaturen unter 0 Grad Celsius oder über 30 
Grad Celsius. Maßgeblich ist der jeweils vorangegangene 
10-Minuten- Mittelwert. Die vorgenannten Parameter sind zu 
dokumentieren und der Genehmigungsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. Wird durch eine den Maßgaben entsprechende 
Kartierung über einen Zeitraum von zwei Brutperioden nachgewiesen,
dass es im Bereich des bekannten Horstes zu keiner Brut eines 
Mäusebussards gekommen ist, entfällt die brutzeitbedingte 
Abschaltung der WEA 1. Es liegt dann keine nach Niststättenerlass 
(MLUL 2018c) zu schützende Fortpflanzungs- und Ruhestätte mehr 
vor.

Unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahmen sind die zu rodenden 
Gehölzflächen erneut auf das Vorhandensein von Höhen‐ oder 
Quartierbäumen zu untersuchen. Bei Vorhandensein sind die 
relevanten Stammabschnitte der zur Fällung vorgesehenen Höhlen‐ 
oder Quartierbäume unter fachgutachterlicher Begleitung zu sichern 
und im angrenzenden Bestand zu installieren. Der Nachweis der 
Gewährleistung der dauerhaften Sicherung zur Funktionskontrolle ist 
der zuständigen Fachbehörde vorzulegen.

Bei der Planung der Feuerwehrumfahrung ist mit Mindestabstand von 
2m zum Nest der hügelbauenden Waldameise südlich des 
Standortes WEA 1 einzuplanen. Zusätzlich ist eine Vorrichtung zum 
Schutz des Nestes zu errichten (z. B. Einzäunung mit Bauzaun oder 
Umgrenzung mit Holzpfosten und Flatterband). Die 
Schutzmaßnahme muss bis zum Abschluss der Bauarbeiten für die 
Feuerwehrumfahrung wirksam sein.

Als Ausgleich für den Verlust von Feldlerchenrevieren sind als 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme insgesamt fünf Feldlerchen- 
fenster anzulegen. Es handelt sich dabei um ca. 20 m² große, nicht 
eingesähte Fehlstellen im Acker. Diese Fenster sind auf einer 
Agrarfläche von mindestens 2,5 ha (max. 2 Fenster je Hektar) mit 
einem Abstand von mindestens 60 m zu Waldkanten oder Gehölzen 
anzulegen. Zudem sollten sie nicht direkt neben Fahrgassen oder im 
Randbereich von Straßen bzw. Wegen verortet sein. Die Maßnahme 
muss vor Beginn der Bauarbeiten realisiert bzw. wirksam sein.
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